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1. Prüfungsauftrag 

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und 
Lageberichts des Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb zum 31. Dezember 2023 ist an 
das geprüfte Unternehmen gerichtet. 

Die Geschäftsführung des  
Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb 
Sandstraße 10 
87439 Kempten - im Folgenden auch kurz Gesellschaft - 
 
hat uns am 07. November 2023 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung und den Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2023 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen und schriftlich darüber Bericht 
zu erstatten. Weiter wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ge-
mäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG zu prüfen, sowie Bericht zu erstatten über die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Gesellschaft gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. 

Der Auftrag beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. Oktober 2023, 
in der wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 HGB). Der 
Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 17. November 2023 unter Bei-
fügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständ-
niserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 27. November 2023. 

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere als Anlage 8 Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 
2024. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf 
den Haftungsausschluss gegenüber Dritten sowie die weiteren Bestimmungen der beigefügten 
Anlage „Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt“. 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für 
jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbe-
richt hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die 
Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich 
daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts 
Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur 
unternehmensinternen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegt unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung sowie "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fas-
sung vom 1. Januar 2024 zugrunde.  

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der 
Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke 
zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige 
Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche 
Vereinbarung geschlossen hätte oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts 
und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks ein-
tretender Ereignisse oder Umstände vornehme, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung 
besteht. 

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverant-
wortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nütz-
lich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder 
aktualisiert. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse hal-
ten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraus-
sichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im La-
gebericht im Wesentlichen für zutreffend. 
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3. Prüfungsdurchführung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

Nach Artikel 94 Abs. 1 Nr. 2 BayGO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht der 
Gesellschaft in entsprechender Anwendung der Vorschrift des Dritten Buches des Han-
delsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, 
den Jahresabschluss zum 31.12.2023 und den Lagebericht 2023 auf die Einhaltung der 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags geprüft.  

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 
bis 288 HGB. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag 
ergeben sich nicht. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des 
§ 289 HGB. 

Der Prüfungsgegenstand ist gemäß §§ 28 Abs. 3, 53 HGrG um die Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung erweitert worden. 

 

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens 
oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 
kann. 

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbei-
tung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und 
rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken. 
Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen 
Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozess- und Datenanalysen, die wir mit dem Ziel 
durchführen, die in den relevanten Elementen des Jahresabschlusses und Lageberichts 
enthaltenen Fehlerrisiken zu identifizieren sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu 
können. 

Die Erkenntnisse aus unseren Datenanalysen, der Prüfungen der Prozesse und des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der 
analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfun-
gen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewer-
tung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungspro-
gramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungs-
handlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern fest-
gelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung 
beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben ge-
troffen. 
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Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst: 

- Entwicklung des Anlagevermögens; 

- Bestand und Werthaltigkeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
gegen Gesellschafter; 

- Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse; 

- Vollständigkeit und Angemessenheit der Rückstellungen; 

- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 

- Prüfung der Angaben im Lagebericht, insbesondere prognostischer Angaben. 

 

3.3 Unabhängigkeit 

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhän-
gigkeit beachtet. 
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4. Feststellungen zur Rechnungslegung 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Un-
terlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in 
Buchführung, und Jahresabschluss und Lagebericht geführt. 

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf 

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus 
der Buchführung, 

- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, 

- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften, 

- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften 
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenab-
hängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen 
und 

- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt 
der Rechnungslegung betreffen, 

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt 6 wiedergegebenen Bestätigungsvermerk er-
teilt. 

Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang 
unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB nach unserer pflichtgemäßen Beurteilung der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse berechtigterweise eingeschränkt. 

 

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

4.2.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewer-
tung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich 
etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende An-
gaben: 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unterneh-
mensfortführung (§ 252 Abs. 2 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestim-
mungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. 

Die Bemessung der in die Rückstellungsbildung eingehenden künftigen Ausgaben zur 
Erfüllung der künftigen Verpflichtung soll mit vernünftiger kaufmännischer Vorsicht erfol-
gen. 

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-
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thoden angegeben. Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang 
(Anlage 4). 

 

4.2.2 Zusammenfassende Beurteilung 

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestäti-
gungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 

 

4.2.3 Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses 

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz 
und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. 
Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Ge-
sellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere auf-
grund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt. 
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 Wirtschaftliche Grundlagen 

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 

 2023 
T€ 

 2022 
T€ 

 2021 
T€ 

 2020 
T€ 

 2019 
T€ 

Betriebsleistung 
 

2.519 
  

994 
  

522  596  3.264 

Deckungsbeitrag I 
 

-63 
  

-542 
  

197  509  1.159 

in % der Betriebsleistung (-3)  (-55,0)  (38,0)  (85,4)  (35,5) 

Personalkosten 
 

887 
  

820 
  

744  896  1.032 

in % der Betriebsleistung 35  82  (143)  (150,3)  (31,6) 

Deckungsbeitrag II 0F

 
 

-950 
  

-1.362 
  

-547  -387  127 

in % der Betriebsleistung -38  -137  (-105)  (-64,9)  (3,9) 

Jahresergebnis -1.057 
  

-1.653 
  

-916  -1.573  -630 

Investitionen 4.069 
  

2.295 
  

949  1.055  1.641 

Abschreibungen 172 
  

205 
  

211  864  674 

Bilanzsumme 15.454 
  

10.603 
  

8.753  13.010  13.079 

Cash Flow -885 
  

-1.448 
  

-705  -709  44 
 

                                                
 * Deckungsbeitrag II entspricht Deckungsbeitrag I abzüglich Personalkosten 
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Vermögenslage 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst. 

 31.12.2023  Vorjahr  +/- 
 T€ %  T€ %  T€ 

Aktiva        

Anlagevermögen 13.908 90,0  10.011 94,4  3.897 

Vorräte 5 0,0  17 0,2  -12 

Leistungsforderungen 68 0,4  25 0,2  43 

Gesellschafterdarlehen 999 6,5  0 0,0  999 

Flüssige Mittel 416 2,7  485 4,6  -69 

Übrige  58 0,4  65 0,6  -7 

 15.454  100,0  10.603  100,0  4.851 

 

Passiva        

Eigenkapital 15.056 97,4  9.943 93,8  5.113 

Fremdkapital kurzfristig        

 Lieferantenkredite 197 1,3  299 2,8  -102 

 Gesellschafterdarlehen 0 0,0  182 1,7  -182 

 Übrige 201 1,3  179 1,7  22 

 
15.454 100,0  10.603 100,0  4.851 

 

Deckungsverhältnisse 

 31.12.2023  Vorjahr   
 T€ %  T€ %   

Eigenkapital 15.056 97,4  9.943 93,8   

Anlagevermögen 13.908 90,0  10.011 94,4   

0BÜber-/Unterdeckung 1.148 7,4  -68 -0,6   
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Finanzlage 

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende Kapitalfluss-
rechnung Aufschluss:  

 T€  T€ 

Operativer Bereich    

Jahresergebnis   -1.057 

Abschreibungen   172 

Cash Flow (vereinfacht)   - 885 

Abnahme Vorräte 12   

Zunahme Leistungsforderungen  -43   

Abnahme übrige Aktiva 7   

Abnahme Lieferantenkredite -102   

Zunahme übrige Passiva  22  -104 

Cash Flow im operativen Bereich   -989 

Investitionsbereich    

Investitionen ins Anlagevermögen  -4.069   

Cash Flow im Investitionsbereich   -4.069 

Finanzierungsbereich    

Investitionszuschüsse 6.170   

Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter -182   

Zunahme Forderungen gegen Gesellschafter -999   

Cash Flow im Finanzierungsbereich   4.989 

Veränderung kurzfristige Zahlungsmittel    -69 

 

Die Veränderung der kurzfristigen Zahlungsmittel erklärt sich wie folgt:  

   T€ 

Abnahme flüssige Mittel   -69 
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Ertragslage 

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten beiden Geschäftsjahre ergibt sich 
durch Umgruppierungen und sachliche Zusammenfassung folgende betriebswirtschaft-
lich strukturierte Ertragsübersicht: 

 2023  Vorjahr  +/- 
 T€ %  T€ %  T€ 

Umsatzerlöse  2.519 100,0  994 100,0  1.525 

Bestandsveränderung 0 0,0  0 0,0  0 

Betriebsleistung 2.519  100,0   994  100,0  1.525 

Materialeinsatz -2.582 -102,5  -1.536 -154,5  -1.046 

Deckungsbeitrag -63 -2,5  -542 -54,5  479 

Personalkosten -887 -35,2  -820 -82,5  -67 

Abschreibungen -172 -6,8  -205 -20,6  33 

Sonstige Kosten -984 -39,1  -857 -86,2  -127 

Betriebsaufwand -2.043 -81,1  -1.882 -189,3  -161 

        

EBIT (Betriebsergebnis) -2.106 -83,6  -2.424 -243,8  318 

Neutrales Ergebnis 1.049 41,6  771 77,6  278 

Jahresergebnis -1.057 -42,0  -1.653 -166,2  596 

 

Das neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen: 

 2023  Vorjahr   
 T€  T€   

Erträge      

Ertragszuschüsse Stadt Kempten 1.048  723   

Sonstiges 1  48   

 1.049   771   
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5. Prüfungsfeststellungen gemäß § 53 HGrG 

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
HGrG und den hierzu vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) erlassenen Prüfungsstandard 
(PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsge-
mäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen han-
delsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung geführt worden sind. 

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben 
wir in Anlage 7 zusammengestellt. Unsere Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach 
unserer Auffassung Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben 
könnten oder die zu wesentlichen Beanstandungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Betriebes geführt hätten.  
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2023 und dem Lagebericht des Geschäftsjahres 2023 des Kempten Messe- und 
Veranstaltungs-Betrieb, Kempten unter dem Datum vom 22. April 2024 den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht des Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb für das Geschäfts-
jahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-
bringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
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- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 





 

 Anlage 1 

 Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb, Kempten (Allgäu) 

 

 

Bilanz zum 31. Dezember 2023 

 

  Stand  Stand 

  31.12.2023  31.12.2022 

  €  € 

     

A. Eigenkapital    

     

 I. Stammkapital 4.000.000,00  4.000.000,00 

 II. Kapitalrücklage 14.948.200,00  10.344.500,00 

 III. Verlustvortrag - 2.835.141,43  - 2.748.958,70 

 IV. Jahresverlust - 1.057.200,00  - 1.652.700,00 

     

  15.055.858,57  9.942.841,30 

     

     

     

     

B. Rückstellungen    

     

 Sonstige Rückstellungen 174.720,00  161.300,00 

     

     

     

     

C. Verbindlichkeiten    

     

 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 

  Jahr: € 197.236,09 (Vj. € 299.407,25) 

197.236,09  299.407,25 

 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kempten  

 (Allgäu) 

 - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 

  Jahr: € 0,00 (Vj. € 182.133,79) 

 

0,00 

  

182.133,79 

 3. Sonstige Verbindlichkeiten 

 - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 

  Jahr: € 8.517,33 (Vj. € 1.053,63) 

 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 

  € 2.042,16 (Vj. € 513,20) 

8.517,33  1.053,63 

     

  205.753,42  482.594,67 

     

     

     

     

D. Rechnungsabgrenzungsposten 17.984,53  16.563,52 

      
     

     

  15.454.316,52  10.603.299,49 

 

 

  Stand  Stand 

  31.12.2023  31.12.2022 

  €  € 

     

A. Anlagevermögen    

     

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände    

  Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

 Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 

 

3,00 

  

53,00 

     

 II. Sachanlagen    

  1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

  mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 

 

4.956.167,11 

 

  

5.018.383,11 

  2. Maschinen und maschinelle Anlagen 492.725,00  558.631,00 

  3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 200.346,00  179.877,00 

  4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 8.258.807,73  4.254.135,38 

     

  13.908.045,84  10.011.026,49 

     

  13.908.048,84  10.011.079,49 

     

     

     

     

B. Umlaufvermögen    

     

 I. Vorräte    

  Waren 4.900,00  16.500,00 

     

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    

  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 68.221,42  25.156,86 

  2. Forderungen gegen die Stadt Kempten (Allgäu) 998.890,65  0,00 

  3. Sonstige Vermögensgegenstände 47.111,49  46.006,70 

     

  1.114.223,56  71.163,56 

     

 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 415.644,12  484.996,44 

     

  1.534.767,68  572.660,00 

     

     

     

     

C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.500,00  19.560,00 

          

  15.454.316,52  10.603.299,49 

 

Passiva Aktiva 
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 Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb, Kempten (Allgäu) 

 

 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 

 

 

 

 

  2 0 2 3  2 0 2 2 

  €  €  €  € 

         

1. Umsatzerlöse   2.519.004,55    993.944,51 

2. Sonstige betriebliche Erträge   1.048.926,38    771.191,37 

         

 Gesamtleistung   3.567.930,93    1.765.135,88 

         

3. Materialaufwand        

 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 13.848,28    1.340,59   

 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.567.655,98  - 2.581.504,26  1.534.587,78  - 1.535.928,37 

         

4. Personalaufwand        

 a) Löhne und Gehälter 696.816,06    654.217,42   

 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 190.519,27  - 887.335,33  165.554,99  - 819.772,41 

  - davon für Altersversorgung € 80.001,92 (Vj. € 47.042,14)        

         

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

und Sachanlagen 

   

- 171.581,57 

    

- 205.110,81 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   - 969.331,73    - 846.529,21 

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   333,37    53,23 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   - 494,82    0,00 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   0,68    0,00 

         

10. Ergebnis nach Steuern   - 1.041.982,73    - 1.642.151,69 

11. Sonstige Steuern   - 15.217,27    - 10.548,31 

         

12. Jahresverlust   - 1.057.200,00    - 1.652.700,00 
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 Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb, Kempten (Allgäu) 

 

 

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2023 

 

 

 

 
 Betrag  Leitung und  Allgäuer          Weihnachts-  Wochen-  Händler-/ 
 insgesamt  Verwaltung  Festwoche  Kornhaus  Allgäuhalle  Markthalle  Residenz  markt  markt  Jahrmarkt 
 €  €  €  €  €  €  €  €  €  € 

                    
1. Materialaufwand                    

 a) Bezug von Fremden - 2.573.130,15  0,00  - 2.414.211,26  0,00  - 4.148,83  0,00  0,00  - 131.774,04  - 3.650,83  - 19.345,19 

 b) Bezug von Betriebszweigen - 8.374,11  0,00  - 8.374,11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2. Löhne und Gehälter - 887.335,33  - 555.157,81  - 219.635,94  - 64.106,05  - 12.134,18  - 6.417,99  - 4.131,53  - 6.628,04  - 8.132,85  - 10.990,94 

3. Abschreibungen - 171.581,57  - 859,70  - 106.503,87  - 49.908,00  - 535,00  - 5.228,00  - 987,00  - 7.045,00  0,00  - 515,00 

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 494,82  - 5,55  - 25,75  - 117,05  - 221,26  0,00  0,00  - 125,21  0,00  0,00 

5. Sonstige Steuern - 15.217,27  320,74  - 1.731,64  - 4.948,28  - 8.156,57  0,00  0,00  - 701,52  0,00  0,00 

6. Andere betriebliche Aufwen- 
 dungen 

 
- 969.331,73 

  
- 178.534,79 

  
- 453.562,94 

  
- 160.887,03 

  
- 69.528,09 

  
- 67.653,50 

  
- 11.282,63 

  
- 15.630,46 

  
- 3.654,87 

  
- 8.597,42 

                    

7. Summe 1 - 6 - 4.625.464,98  - 734.237,11  - 3.204.045,51  - 279.966,41  - 94.723,93  - 79.299,49  - 16.401,16  - 161.904,27  - 15.438,55  - 39.448,55 

8. Umlage der Spalte 2 0,00  734.237,11  - 219.536,90  - 162.633,52  - 65.347,10  - 37.446,09  - 36.124,47  - 77.902,56  - 74.231,37  - 61.015,10 

                    
9. Summe 7 - 8 - 4.625.464,98  0,00  - 3.423.582,41  - 442.599,93  - 160.071,03  - 116.745,58  - 52.525,63  - 239.806,83  - 89.669,92  - 100.463,65 

                    
                    
10. Betriebserträge                    

 a) nach der GuV-Rechnung 3.559.556,82  1.047.859,29  1.885.535,63  2.142,76  340.866,97  12.936,52  12.077,60  112.003,97  91.417,88  54.716,20 

 b) aus Lieferungen an andere 
  Betriebszweige 

 
8.374,11 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
8.374,11 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

                    
11. Betriebserträge gesamt 3.567.930,93  1.047.859,29  1.885.535,63  2.142,76  340.866,97  21.310,63  12.077,60  112.003,97  91.417,88  54.716,20 

                    
                    
12. Umlage Leitung und Verwaltung                    

 a) Ertragszuschüsse 0,00  - 1.047.580,00  314.275,00  607.596,00  - 20.952,00  0,00  20.951,00  73.331,00  20.951,00  31.428,00 

 b) Sonstige Betriebserträge 0,00  - 279,29  83,51  61,86  24,86  14,24  13,74  29,63  28,24  23,21 

                    

 0,00  - 1.047.859,29  314.358,51  607.657,86  - 20.927,14  14,24  20.964,74  73.360,63  20.979,24  31.451,21 

                                        
13. Betriebsergebnis - 1.057.534,05  0,00  - 1.223.688,27  167.200,69  159.868,80  - 95.420,71  - 19.483,29  - 54.442,23  22.727,20  - 14.296,24 

14. Finanzerträge 333,37  326,74  6,55  0,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15. Steuern vom Einkommen und 
 vom Ertrag 

 
0,68 

  
2,43 

  
- 1,73 

  
- 0,02 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

16. Umlage der Spalte 2 0,00  - 329,17  98,42  72,91  29,30  16,79  16,20  34,92  33,28  27,35 

                    
17. Spartenergebnis = 
 Unternehmensergebnis 

 
- 1.057.200,00 

  
0,00 

  
- 1.223.585,03 

  
167.273,66 

  
159.898,10 

  
- 95.403,92 

  
- 19.467,09 

  
- 54.407,31 

  
22.760,48 

  
- 14.268,89 
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Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb, Kempten (Allgäu) 

 

 

 

 

Anhang für das Geschäftsjahr 2023 

 

 

 

 

A. Vorbemerkungen 

 

 Der Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb hat seinen Sitz in Kempten (Allgäu). 

Er ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kempten (Allgäu) unter HRA 10848 

eingetragen. 

 

 Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird nach den Vorschriften des HGB (für große 

Kapitalgesellschaften), ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den Regelun-

gen der Satzung aufgestellt. 

 

 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel und Erfolgsübersicht wurden 

nach den Formblättern der Verwaltungsvorschrift zur Eigenbetriebsverordnung erstellt. 

 

 

 

 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

 Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen richtet sich nach den 

Vorschriften des HGB, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes 

ergibt. 

 

 Die im vergangenen Geschäftsjahr angewandten Grundsätze wurden fortgeführt. 

 

 Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, 

vermindert um planmäßige Abschreibungen, ggf. mit dem niedrigeren beizulegenden 

Wert angesetzt. 

 

 Sachanlagen sind mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich plan-

mäßiger sowie gegebenenfalls außerplanmäßigen Abschreibungen bewertet. Die Ab-

schreibungen erfolgen linear und pro rata temporis. Für im Kalenderjahr 2023 zuge-

gangene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 250,00 

und € 1.000,00 wurde wie im Vorjahr ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre 

abgeschrieben wird. 

 

 Die Bewertung der Waren erfolgt zu Einkaufspreisen bzw. niedrigeren Wiederbeschaf-

fungskosten. 

 

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert ange-

setzt. Erkennbare Ausfallrisiken sind durch individuelle Bewertungsabschläge berück-

sichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine angemessene Pauschalwertbe-

richtigung abgedeckt. 

 

 Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert 

angesetzt. 
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 Die aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nominal bewertete 

Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag für einen bestimmten Zeitraum 

danach. 

 

 Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewis-

sen Verpflichtungen im angemessenen Umfang. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe 

des Erfüllungsbetrages, der nach kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um 

zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteige-

rungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Ein-

tritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden 

mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der ver-

gangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. 

 

 Das Stammkapital ist mit dem satzungsmäßig festgelegten Betrag angesetzt. 

 

 Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert. 

 

 

 

 

C. Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

 

1. Bilanz 

 

 Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlagennachweis) dar-

gestellt. 

 

 Die Umsatzsteuererstattungen sind unter der Position "Sonstige Vermögensgegen-

stände" ausgewiesen. Steuersubjekt ist jedoch die Stadt Kempten. Es besteht daher 

eine Mitzugehörigkeit zur Position "Forderungen gegen die Stadt Kempten (Allgäu)". 

 

 Alle Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. 

 

 Die Sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen gebildet für ungewisse Verbind-

lichkeiten und für Personalkosten. 

 

 

 

 

2. Gewinn- und Verlustrechnung 
 
 

 Umsatzerlöse 

 

  2023  2022 

  T€  T€ 

     

 Veranstaltungshäuser 375  208 

 Allgäuer Festwoche 1.886  524 

 Märkte 258  253 

 Sonstiges 0  9 

     

  2.519  994 
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D. Sonstige Angaben 
 
 

1. Durchschnittliche Beschäftigtenzahl 

 

 Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten setzt sich wie folgt zusammen: 

 

  2023  Vj. 

     

 Werkleiter 1  1 

 Angestellte 12  11 

 Auszubildende 1  0 

     

  14  12 

 

 

 

 

2. Angaben nach § 285 Nr. 3a HGB 

 

  2023  Vj. 

  T€  T€ 

     

 Mietverpflichtung für ein Grundstück    

  fällig innerhalb 1 Jahr 7  20 
 
 

 Der Mietvertrag endet im Februar 2024. 

 

 

 

 

3. Angaben nach § 285 Nr. 17 HGB 

 

 Die angabepflichtigen Beträge nach § 285 Nr. 17 HGB belaufen sich auf T€ 11 (Vj. 

11 T€) (Lit.a "Abschlussprüfungsleistungen"). 
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Anlagennachweis vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

 
Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb 

Kempten (Allgäu) 
 

 

 
AHK Abschreibungen Restwerte Kennzahlen 

Posten des Anlagevermögens Anfangs- 
bestand 

Zugang 
Abgang- 

Umbuchungen Endstand Anfangs- 
bestand 

im 
Wirtschafts- 

jahr 

Angesammel- 
te Abschrei- 
bungen auf  

die in Spalte 4 
ausgwiesenen 

Abgänge 

Endstand am Ende  
des 

Wirtschafts- 
jahres 

am Ende  
des voran- 

gegangenen 
Wirtschafts- 

jahres 

Durch- 
schnitt- 
licher 

Abschrei- 
bungs- 

satz 

Durch- 
schnitt- 
licher 
Rest- 
buch- 
wert 

              

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 
1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                          
              

A. Anlagevermögen             

             I. Immaterielle Vermögensgegenstände             

             1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 

14.445,18   14.445,18 14.392,18 50,00  14.442,18 3,00 53,00 0,35 0,02 

 Summe Immaterielle Vermögensge-
genstände 

14.445,18   14.445,18 14.392,18 50,00  14.442,18 3,00 53,00 0,35 0,02 

             II. Sachanlagen             

             1. Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken 

7.131.563,48 78.365,80-  7.053.197,68 2.113.180,37 58.953,00 75.102,80 2.097.030,57 4.956.167,11 5.018.383,11 0,84 70,27 

2. Technische Anlagen und Maschinen 1.114.635,75 19.770,02-  1.094.865,73 556.004,75 65.726,00 19.590,02 602.140,73 492.725,00 558.631,00 6,00 45,00 

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 539.234,64 68.060,57 
13.725,53- 

0,00 593.569,68 359.357,64 46.852,57 
0,00 

12.986,53 393.223,68 200.346,00 179.877,00 7,89 33,75 

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen 
im Bau 

4.254.135,38 4.004.672,35  8.258.807,73 0,00   0,00 8.258.807,73 4.254.135,38  100,00 

 Summe Sachanlagen 13.039.569,25 4.072.732,92 
111.861,35- 

0,00 17.000.440,82 3.028.542,76 171.531,57 
0,00 

107.679,35 3.092.394,98 13.908.045,84 10.011.026,49 1,01 81,81 

             
             
 13.054.014,43 

4.072.732,92 
111.861,35- 

0,00 17.014.886,00 3.042.934,94 
171.581,57 

0,00 
107.679,35 3.106.837,16 13.908.048,84 10.011.079,49 1,01 81,74 
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Lagebericht 2023 
 
 

 

A. Grundlagen des Eigenbetriebs 
 
 

1. Geschäftsmodell 
 

Der Eigenbetrieb besteht seit 01.04.2009 und ist ein rechtlich nichtselbständiger Teil der juristischen Per-

son des öffentlichen Rechts der Stadt Kempten (Allgäu). Es gelten deshalb die Gesetze, Rechtsverordnun-

gen, Verwaltungsvorschriften und tarifvertraglichen Regelungen ebenso wie für die Stadt Kempten. Der 

Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Selbstverwaltungsinfrastruktur und bleibt daher in entsprechendem 

Umfang organisatorisch Bestandteil der Stadtverwaltung. Die Beschlüsse des Stadtrates und des Werk-

ausschusses sind für die Geschäftsvorgänge des Betriebes bindend.  

 

Der Eigenbetrieb gliedert sich 2023 in folgende Sparten:  
 

- Allgäuer Festwoche 

- Kornhaus 

- Allgäuhalle 

- Markthalle 

- Residenz 

- Weihnachtsmarkt 

- Wochenmarkt 

- Händlermarkt/Jahrmarkt 
 

Beim Großteil der Veranstaltungen muss aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit mit Verlusten gerechnet 

werden, wenngleich insbesondere die Ausgabensituation mit größter Aufmerksamkeit betrachtet wird. Die 

Einsparmöglichkeiten finden allerdings dort ihre Grenzen, wo sicherheitsrechtliche Belange berührt wer-

den, dies ist in nahezu allen Sparten der Fall. 

 
In den folgenden Ausführungen wird auf die Zahlen der Berichtsperiode und die Vergleichszahlen vom 

Vorjahr, die in Klammern angegeben werden, verwiesen. 

 
 
2. Forschung und Entwicklung  
 
Forschung und Entwicklung sind im Eigenbetrieb, mit Ausnahme der Marktforschung, ohne Bedeutung.  

 
 

B. Wirtschaftsbericht 
 
 
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Im Geschäftsjahr 2023 sind die Auswirkungen der letzten Jahre zwar tendenziell abklingend, jedoch immer 

noch deutlich spürbar. Die gesamte Veranstaltungsbranche ist aufgrund der aktuellen Sicherheitsanforde-

rungen und deutlich erhöhten – insbesondere auch externen - Personalkosten durch ansteigende Aufwen-

dungen geprägt. Ebenso steigen nach wie vor die Bau- und Energiekosten, was sich vor allem bei der 

Allgäuer Festwoche und bei der Sanierungsmaßnahme Kornhaus bemerkbar macht.   
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2. Geschäftsverlauf 
 
Der Geschäftsverlauf im Jahr 2023 aufgeteilt auf die Geschäftsbereiche (Sparten), stellt sich im Einzelnen 

wie folgt dar: 

 

2.1. Sparte Weihnachtsmarkt 
 

Ziel des Kemptener Weihnachtsmarktes ist es, die Attraktivität Kemptens in der Vorweihnachtszeit sowohl 

für regionale, als auch insbesondere für überregionale Besucher und den Einzelhandel zu steigern. 2023 

fand der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz an insgesamt 24 Tagen statt. 40 Stände mit Kunsthand-

werk, Imbissbuden, Kinderkarussell, Veranstaltungsbühne und Kinderhütte waren trotz wechselhafter Wit-

terung ein gefragter Anziehungspunkt.  

 

Das festlich beleuchtete, geschmückten Rathaus mit Rathausbrunnen bildete den Mittelpunkt des stilvollen 

Weihnachtsmarktes insbesondere in den Abendstunden. Ein Besuchermagnet waren auch in diesem Jahr 

die Ausstellung der Krippenbauschule Kempten im Foyer des Rathauses, die lebensgroße Krippe an der 

Rathausfassade und die Vitrinen mit privaten Ausstellungsstücken im Arkadengang. 

 

Es wurden betriebliche Erträge in Höhe von 112.003,97 € (105.848,30 €) erzielt. 
 
 
2.2. Sparte Allgäuer Festwoche 

 

Die Allgäuer Festwoche war in 2023 auf dem Weg „zurück zur alten Stärke“ nach einigen Ausnahmejahren 

erfolgreich. In die zehntägige Hauptveranstaltung mit den bewährten Veranstaltungskomponenten sind die 

Erfahrungen der „Sonderfestwoche 2022“ mit eingeflossen. Die drei Säulen „Wirtschaftsmesse, Heimatfest, 

Kulturtage“ boten insgesamt 162.000 gezählten Besucherinnen und Besuchern von 12. bis 20. August 2023 

ein interessantes Angebot. 

 

Die Wirtschaftsmesse fand auf dem Stadtparkgelände und dem Westgelände in 13 Zelten und Hallen statt; 

insgesamt 260 Aussteller boten ein breites Spektrum an Waren, Dienstleistungen oder Beratungs- und 

Informationsangebote. Die Markthalle „Am Königsplatz“ wurde im zweiten Jahr als „Haus der Allgäuer 

Werte“, in dem die Allgäu GmbH neben der Ausstellung der eigenen Geschäftsfelder auch Raum für die 

Markenpartner bot, sehr gut angenommen. 

 

Im Bereich der Großgastronomen bespielte das Allgäuer Brauhaus mit dem Stiftszelt und einer erweiterten 

Biergartenfläche den gesamten Linggpark. Das Festzelt auf dem Königsplatz wurden im ersten Jahr durch 

den neuen Festwirt Klaus Richter, Römersperger-Richter Bierzeltbetrieb GmbH betrieben. Auch Heel’s 

Alpe war nach einem Jahr Pause wieder im Stadtpark vertreten, während der Mohrenwirt im Westgelände 

mit Innenflächen und Biergarten ein hochwertiges Gastroangebot präsentierte. Insgesamt acht Imbisse im 

Bereich der Bodmanstraße, an der Stadtparkbühne und im Kiosk der Markthalle ergänzten das Getränke- 

und Speisenangebot für die Besucherinnen und Besucher. 

 

Die Bühne im Stadtpark mit Platz für bis zu 2.500 Besuchern wurde mit großem Erfolg und deutlich leich-

teren Bedingungen für die An- und Ablieferung sowie Künstleran-/abreise betreffend in den nördlichen Be-

reich des Stadtparks platziert. Auf der befestigten Vorfläche bot sich für alle Veranstaltungsformate und 

Wettersituationen der passende Untergrund; die Fläche hat sich allerdings für künftige Lichterfeste als Hö-

hepunkt des Familien-Thementags aufgrund der schlechten Einsehbarkeit nicht bewährt. 
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Die zeitlich vorgeschaltete „Kultur im Residenzhof“ von 4. bis 9. August 2023 hatte als Open-Air-Format 

mit äußerst widrigen Wetterbedingungen an allen Veranstaltungstagen zu kämpfen. Bei durchwegs ein-

stelligen Temperaturen, Regen und Wind blieb die Besucherzahl an allen fünf Veranstaltungsabenden weit 

unter der Erwartung. 

 

Für die gesamte finanzielle Entwicklung der Allgäuer Festwoche 2023 ist festzustellen, dass die Aufwen-

dungen teilweise immens - insbesondere die Personalkosten im Bereich Sicherheit, Bewachung und Ver-

anstaltungstechnik sowie die Kosten für die Anmietung von Equipment im Bereich Veranstaltungstechnik 

und Zelte/Zeltbau – sind. Die Fixkosten für Verwaltung, Versicherungen, Lager, Wartung und Instandhal-

tung sowie Abschreibungen sind ebenfalls angefallen. 

Es wurden Betriebserträge in Höhe von 1.885.535,63 € (524.528,27 €) erzielt. 

 

2.3. Sparten Kornhaus / Allgäuhalle / Markthalle   
 

Das Kornhaus ist seit dem 1. Januar 2019 aufgrund der erforderlichen Sanierung geschlossen. Im Jahr 

2023 fanden umfangreiche Baumaßnahmen im Sinn einer Generalsanierung in allen Stockwerken statt. 

Aufwändige Arbeiten sind insbesondere bei der Dachsanierung, den Fassaden, den technischen Gewer-

ken und dem Ausbau der Räume notwendig. Mit allen bisher technisch notwendigen Änderungen und den 

Anpassungen des  Nutzerbedarfs hat sich  der zu  bearbeitende  Brutto-Rauminhalt von ursprünglich 

10.932 m² auf 24.951 m² mehr als verdoppelt. 

 

Am 22. Mai 2023 wurde der Werkausschuss darüber informiert, dass das bisher eingeplante Gesamtbudget 

nicht zu halten sein wird. Die neue Kostenprognose beläuft sich auf 25,65 Mio. € brutto. Die Gründe sind 

im Wesentlichen zurückzuführen auf marode Dachteile, Dachstatik, Sicherung Traufgesims, aufwändige 

Rissesanierung an Außenfassade und Mauerwerk sowie umfangreiche Brandschutzmaßnahmen im Be-

stand im Zuge von Bauteilöffnungen. Es wurde außerdem ein Wetterschutzdach aufgebracht, um die Ar-

beiten am geöffneten Dach und in den unteren Etagen über die Wintermonate 2022/23 fortführen zu kön-

nen. 

 

Die ehemalige Gaststätte der Allgäuhalle wurde zum 1. April 2023 durch die Akteure des Kulturquartier 

Allgäu e. V. bezogen. Die Kulturschaffenden haben die Möglichkeit, in den Räumen und dem direkten 

Umgriff der südlich gelegenen Außenflächen ein vielfältiges Kulturprogramm anzubieten und die Besucher 

im kleinen Stil mit Getränken und Imbiss zu bewirten. Zu diesem Zweck mussten die vermieteten Räum-

lichkeiten des denkmalgeschützten Gebäudes vorab mit einigen Maßnahmen wie dem Ausbau der vorhan-

denen Gasthausmöblierung und der veralteten Theke, den Elektroarbeiten und diversen, reversiblen Maß-

nahmen zum Schutz der denkmalschutzrechtlich relevanten Komponenten nutzbar gemacht werden. Der 

Mietvertrag umfasst drei Jahre und beinhaltet eine Mietpauschale sowie die Betriebs- und Nebenkosten. 

 

Der Parkplatz an der Allgäuhalle wird seit 1. Juli 2017 vom Amt für Tiefbau und Verkehr bewirtschaftet. 

Aufgrund der Veränderungen des Bodenrichtwertes hat sich die Mieteinnahmen-Pauschale deutlich erhöht. 

Das jährliche Zirkusgastspiel fand überdies auf dem Gelände statt. 

 

Die Markthalle eignet sich aufgrund ihrer baulichen Konstruktion für Märkte, Ausstellungen und Verkaufs-

veranstaltungen. Im Jahr 2023 wurde die Markthalle in den Wintermonaten nicht für den Wochenmarkt 

genutzt, der im Freien stattfand. Vermietet wurde die Markthalle für Flohmärkte, Verkaufsveranstaltungen, 

ein Kunstfest sowie für die Nutzung im Rahmen der Allgäuer Festwoche. 
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Die Veranstaltungszahlen in den Häusern entwickelten sich wie folgt:  

 

- Kornhaus: wegen Sanierung seit 2019 geschlossen 

- Allgäuhalle: 38 (60) Veranstaltungstage 

- Markthalle: 39 (18) Veranstaltungstage 
 
Dabei sind Auf- und Abbautage nicht berücksichtigt. 
 

Insgesamt erzielten die drei Häuser Betriebserträge in Höhe von 364.320,36 € (204.235,69 €).  

 
Unterhaltsmaßnahmen wurden entsprechend dem Wirtschaftsplan abgewickelt. Größere Bauunterhalts-

maßnahmen wurden nicht durchgeführt und im Hinblick auf die Erarbeitung der Konzeption der Nachnut-

zung der Allgäuhalle in 2023 nicht beauftragt. 

 
 

2.4. Sparte Residenz  
 

Der Hofgartensaal der Residenz wurde an 192 (52) Tagen für Veranstaltungen bzw. deren Vorbereitung 

genutzt; der Innenhof der Residenz wurde im an sechs Tagen für „Kultur im Residenzhof“ bespielt. 

 

Für diese Sparte wurden Betriebserträge in Höhe von 12.077,60 € (6.557,50 €) erzielt.  
 

 

2.5 Wochenmarkt, Händlermarkt/Jahrmarkt  
 
Der Kemptener Wochenmarkt fand 2023 ganzjährig auf dem Hildegardplatz statt. Während in der Winter-

saison 2022/23 aus der räumlichen Entzerrung des Wochenmarktes noch einige Stände auf dem Bauern-

marktplatz angeordnet waren, wurde das gesamte Händlerportfolio zur Sommersaison wieder auf dem 

vertrauten Hildegardplatz zusammengeführt. In der Wintersaison boten 36 Händler und Imbisse ihre Waren 

an; in der Sommersaison waren bis zu 48 Stände vertreten. 

Die Sparte Wochenmarkt erzielte Erträge in Höhe von 91.417,88 € (88.453,19 €) 
 
 
Sowohl der Himmelfahrtsmarkt im Frühjahr als auch der Kathreinemarkt im Herbst 2023 fanden vollum-

fänglich mit jeweils über rund 25 Schaustellern und Imbissbuden statt. Beide Jahrmärkte wurden an zwei  

bzw. drei Tagen von den traditionellen Händlermärkten begleitet. Die jeweils rund 55 Fieranten boten auf 

dem Hildegardplatz, auf dem Bauernmarktplatz und auf den Verbindungswegen im Stadtpark zum Königs-

platz ihre Waren an. 

Die Sparte Händlermarkt/Jahrmarkt erzielte Betriebserträge in Höhe von 54.716,20 € (58.670,55 €). 
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3 Darstellung der Lage 
 

3.1    Ertragslage  
 

Für den Gesamtbetrieb wird im Jahr 2023 ein Jahresverlust in Höhe von 1.057.200,00 € (1.652.700,00 €) 

ausgewiesen. 

 

Die einzelnen Sparten haben folgende Ergebnisse erzielt: 

 

 Ergebnisse  Ergebnisse unter 

 ohne Berücksichtigung  Berücksichtigung 

 des allgemeinen Allgemeiner des allgemeinen 

 Ertragszuschusses Ertragszuschuss Ertragszuschusses 

    

    

 Allgäuer    

 Festwoche -1.537.859,03 € 314.274,00 € -1.223.585,03 € 

 Kornhaus -440.322,74 € 607.596,40 € 167.273,66 € 

 Allgäuhalle 180.849,70 € -20.951,60 € 159.898,10 € 

 Markthalle -95.403,92 € 0,00 € - 95.403,92 € 

 Residenz -40.418,69 € 20.951,60 € - 19.467,09 € 

 Weihnachtsmarkt -127.737,91 € 73.330,60 € - 54.407,31 € 

 Wochenmarkt 1.808,88 € 20.951,60 € 22.760,48 € 

 Händler/Jahrmarkt -45.696,29 € 31.427,40 € - 14.268,89 € 

 - 2.104.780,00 € 1.047.580,00 € - 1.057.200,00 € 

 

Ein Ertragszuschuss wurde entsprechend dem Wirtschaftsplan in Höhe von 1.047.580,00 € gewährt.  

 

Ohne diesen Zuschuss würde die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes einen Verlust in Höhe 

von 2.104.780,00 € (2.375.300,00 €) aufweisen. Das im Wirtschaftsplan 2023 kalkulierte Ergebnis liegt bei  

-1.917.100,00 €. Dieser Fehlbetrag resultiert aus Mindereinnahmen sowie höherem Aufwand in der Orga-

nisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Personalkosten, Miete für Equipment).  

 

 

3.2 Finanzlage 
 
3.2.1 Kapitalstruktur 
 
Der Eigenbetrieb ist im Wesentlichen (ca. 97 %) durch Eigenmittel (Eigenkapital) finanziert. Die kurzfristi-

gen Fremdmittel (inkl. Rückstellungen) betragen ca. 3 % (6 %) der Bilanzsumme. Mittel- und langfristige 

Verbindlichkeiten lagen am Bilanzstichtag, wie bereits im Vorjahr, nicht vor.  

 
3.2.2 Investitionen 

 
Die Gesamtinvestitionen betrugen 4.072.732,92 € (2.294.929,36 €). Die wichtigsten Investitionen waren: 

 

Kornhaus:  

- Kosten Sanierung und Umbau 
 

Allgäuhalle: 

- Bauliche Maßnahmen zur Nutzbarmachung der ehemaligen Gaststätte für Kulturquartier All-
gäu e. V.  
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3.2.3 Liquidität 

 
Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in von Höhe von 171.581,57 € (205.110,81 €) und Investitionen 

in Höhe von 4.072.732,92 € (2.294.929,36 €) war die Liquidität zu jedem Zeitpunkt gegeben. Die Liquidität 

wird durch Ertrags- und Investitionszuschüsse der Stadt Kempten sichergestellt. Die Barliquidität betrug zum 

31. Dezember 2023 auf dem Giro- und Geldmarktkonto sowie einschließlich des Kassenbestandes von 

415.644,12 € (484.996,44 €). Kreditlinien waren wie in den Vorjahren nicht erforderlich.  

 
3.3  Vermögenslage 

 
Die Bilanzsumme zum Abschlussstichtag beträgt 15.454.316,52 € (10.603.299,49 €). Auf der Aktivseite 

wird die Bilanzsumme im Wesentlichen durch das Sachanlagevermögen bestimmt (ca. 90 %). Der Vorjah-

reswert lag bei 94 %. Wesentliche Posten der Passivseite ist mit rund 97 % der Bilanzsumme das Eigen-

kapital. Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt: 

 
 Anfangsstand am 1. Januar 2023 9.942.841,30 € 
 Zugänge 2023 6.170.217,27 € 
 Jahresverlust 2023 -1.057.200,00 € 

 
 Endstand am 31. Dezember 2023 

 
15.055.858,57 € 

 

Rückstellungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 174.720,00 € ausgewiesen. Davon entfallen 

41.800,00 € auf Personalrückstellungen. Dies entspricht einem Anteil von ca. 24 %. Die Rückstellungen 

entwickelten sich wie folgt:  

 
 

 Anfangsstand am 1. Januar 2023 161.300,00 € 

 Zugänge (Zuführung) 2023 100.120,00 € 

 Entnahmen (Auflösung/Verbrauch) 2023 86.700,00 € 

 
 Stand am 31. Dezember 2023 174.720,00 € 

 
 

4 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
 

Wenn auch in der Unternehmensphilosophie verankert, fällt derzeit den nicht finanziellen Leistungen als Indi-
kator kein besonderes Gewicht in der internen Steuerung zu.  

 
 

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 
 

1. Gesamtbetrieb 
 

Risiken bestehen im Bestandsschutz der Vermögenswerte. Diese Risiken sind durch Versicherungen ent-

sprechend abgedeckt. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht. Preissteigerungen, die nicht an den 

Kunden weitergegeben werden können sowie zusätzliche Aufwendungen, insbesondere für Bauunterhalt, 

Brandschutz und erhöhte Sicherheitsanforderungen, könnten das Ergebnis weiter belasten.  

 

Künftig können Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen geplant werden, wodurch bei den verschie-

denen Sparten insgesamt mit einer Steigerung der Umsätze gerechnet werden kann. Die Zahlungsfähigkeit 

wird auch künftig durch entsprechende Zuschüsse der Stadt Kempten gewährleistet.  
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2. Weihnachtsmarkt 

 
Die Bemühungen um mehr Wirtschaftlichkeit und gleichzeitig mehr Attraktivität des Marktes werden inten-

siv fortgesetzt. Durch die Gründung der Stadtmarketing GmbH im Herbst 2023 und die voraussichtliche 

Aufnahme des operativen Geschäftes im 1. Quartal 2024, werden sich Synergien und Kooperationen im 

Hinblick auf die erfolgreiche Weiterentwicklung des Kemptener Weihnachtsmarktes ergeben. 

 
 

3. Allgäuer Festwoche 
 

Die Konzeption der Allgäuer Festwoche wird ständig überprüft und an die aktuellen Anforderungen ange-

passt. Der Eigenbetrieb steht hier im ständigen Kontakt zu zahlreichen Organisationen, deren Rückmel-

dungen ausgewertet und auf Umsetzbarkeit geprüft werden. Die Allgäuer Festwoche steht nach wie vor an 

der Schwelle, sich den ständig verändernden Gegebenheiten - ausgelöst durch andere Nutzungen sowie 

der sich verändernden Nachfrage - anzupassen und beides zukunftsfähig zu entwickeln. Um diese Her-

ausforderungen zu meistern, steht für die kommenden Jahre eine verbesserte Kommunikation mit politi-

schen Entscheidern, Besuchern, Ausstellern und Dienstleistern im Fokus; die Optimierung der Kostenent-

wicklung wird angestrebt. 

 

Die Erfahrungen der Allgäuer Festwoche 2023 zeigen, dass das Veranstaltungsformat mit dem gewünsch-

ten Dreiklang von Wirtschaftsmesse, Heimatfest und Kulturtage Zukunft hat. Das offenere Gelände des 

umgebauten Stadtparks, der veränderte Standort der Bühne und diverse Anpassungen haben sich im 

Grundsatz bewährt. Auf dem Prüfstand steht die Zukunft des Veranstaltungsformates „Kultur im Residenz-

hof“, das im Folgejahr unter intensiver Evaluierung der Konzeption und Kostenentwicklung steht. 

 

 

4. Veranstaltungshäuser 
 

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten des Kornhauses werden gemäß der letzten Beschlusslage im Werk-

ausschuss im Mai 2023 weitergeführt. Ziel ist, ein attraktives Veranstaltungshaus mit erweiterten und fle-

xiblen Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Es erfolgten umfangreiche Abstimmungen mit den Fachpla-

nern, dem beauftragten Architekturbüro, der Denkmalschutzbehörde sowie den städtischen Gremien.  

Aufgrund umfangreicher Erkenntnisse, die während des Baufortschritts zutage traten und die weit rei-

chende Folgen für den Projektablauf haben, ist die Fertigstellung der Arbeiten für das 3. Quartal 2024 

vorgesehen. Die nachfolgenden Monate dienen der Inbetriebnahme des Hauses, dem Umzug von Kemp-

ten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb in die neuen Räumlichkeiten und abschließenden Arbeiten. Eine 

externe Vermietung der öffentlich nutzbaren Flächen ist – mit einem kleinen Zeitpuffer - ab April 2025 

geplant. 

 

Die Nachnutzung der Allgäuhalle im Bereich der ehemaligen Gaststätte erfolgt auf die Gesamtlaufzeit von 

drei Jahren (bis März 2026) durch den Kulturquartier Allgäu e.V.. Temporär ist eine Nutzung von Außen-

flächen für wenige Open-Air-Konzerte durch kommerzielle Veranstalter, ein jährliches Circus-Gastspiel und 

die samstäglichen Flohmärkte bis auf Weiteres geplant. 

 

Mittelfristig im Plan ist die konzeptionelle Entwicklung der vorhandenen weiteren Gebäude und Freiflächen 

im Umgriff und letztendlich stehen grundsätzliche Überlegungen zur städtebaulichen Entwicklung des Ge-

samtareals an. Eine erste Arbeitsphase „Perspektive Allgäuhalle“ ist ganzjährig für das Jahr 2024 vorge-

sehen; Ziel ist die Erarbeitung einer Ideensammlung als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für die 

politischen Gremien. 
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Der Pachtvertrag mit dem Investor für die Markthalle am Königsplatz endete zum Juni 2023 und wurde im 

Hinblick auf die verlässliche Nutzung zur Allgäuer Festwoche 2023 mit dem Zeitpunkt des Ablaufes des 

Erbbaurechtes synchronisiert. Nach Ablauf des Erbbaurechts zum 1. März 2024 fiel das Objekt unter Zah-

lung einer Entschädigungsleistung in das Eigentum des Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betriebes. 

Grundsätzlich ist vorgesehen, nach kleineren Maßnahmen zum Gebäudeunterhalt eine verstärkte Vermie-

tung der Flächen aktiv anzustreben. 

 
 

5. Wochenmarkt, Händlermärkte/Jahrmärkte 
 

Der Kemptener Wochenmarkt ist ein wichtiger Bestandteil der Versorgung der Bürger mit vorwiegend un-

behandelten Lebensmitteln und überdies ein gesellschaftlicher Treffpunkt in der nördlichen Innenstadt an 

zwei Tagen pro Woche (Mittwoch und Samstag). Die Planung wird fortwährend optimiert und die Kommu-

nikation mit den Händlern und Besuchern verbessert. Hierzu finden wieder regelmäßige Zusammenkünfte 

des Gremiums „Zukunftswerkstatt Wochenmarkt“ mit Teilnehmern aus dem Eigenbetrieb, der Verwaltung 

und Wochenmarkthändlern statt.  

 

Für die Händlermärkte/Jahrmärkte bietet der neugestaltete Stadtpark Chancen, für eine Ausdehnung und 

Attraktivitätssteigerung sowohl für die Händler/Aussteller, als auch für die Besucher. Hierzu findet ein re-

gelmäßiger Austausch mit dem Schaustellerverband statt.  
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Dem vollständigen Jahresabschluss 2023 der Gesellschaft haben wir folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maß-nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-
ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Feststellungen im Rahmen der Prüfung 
nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 

für das Geschäftsjahr 2023 

  (Feststellungen) 

A. 0BOrdnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führungsorganisation 

  

1. 3BTätigkeit von Überwachungsorga-
nen und Geschäftsleitung sowie in-
dividualisierte Offenlegung der Or-
ganbezüge 

  

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die 
Organe und einen Geschäftsvertei-
lungsplan für die Geschäftsleitung so-
wie ggf. für die Konzernleitung? Gibt 
es darüber hinaus schriftliche Weisun-
gen des Überwachungsorgans zur Or-
ganisation für die Geschäfts- sowie 
ggf. für die Konzernleitung (Ge-
schäftsanweisung)? Entsprechen die-
se Regelungen den Bedürfnissen des 
Unternehmens bzw. des Konzerns? 

 Für die Überwachungsorgane gilt die 
Geschäftsordnung des Stadtrats (Ge-
schO).  

Es besteht eine Dienstanweisung für die 
Geschäftsführung des Eigenbetriebes; 
diese regelt Zuständigkeiten, Geschäfts-
verteilung, Unterschriftsbefugnis und 
Vertretung. 

Aufsichtsorgane sind der Oberbürger-
meister, der Werkausschuss und der 
Stadtrat. Es bestehen keine schriftlichen 
Weisungen der Aufsichtsorgane zur Or-
ganisation der Geschäfte. 

Die Regelungen entsprechen vollum-
fänglich der Gesellschaftssatzung und 
den Bedürfnissen des Unternehmens. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und 
ihrer Ausschüsse haben stattgefunden 
und wurden Niederschriften hierüber 
erstellt? 

    
Der Werkausschuss traf sich im Jahr 
2023 zu fünf Sitzungen: 
 
-01.02.2023 
-29.03.2023 
-22.05.2023 
-10.07.2023 
-16.10.2023 
 
Zu allen Sitzungen wurden Niederschrif-
ten erstellt. 
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  (Feststellungen) 

c) In welchen Aufsichtsräten und ande-
ren Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 
Satz 3 AktG sind die einzelnen Mit-
glieder der Geschäftsleitung tätig?  

 Keinen 

d) Wird die Vergütung der Organmitglie-
der (Geschäftsleitung, Überwa-
chungsorgan) individualisiert im An-
hang des Jahresabschlusses / Kon-
zernabschlusses aufgeteilt nach Fi-
xum, erfolgsbezogenen Komponenten 
und Komponenten mit langfristiger An-
reizwirkung ausgewiesen? Falls nein, 
wie wird das begründet? 

 Die Entschädigungen der Mitglieder des 
Werkausschusses (§ 6 EBS) betrugen 
im Geschäftsjahr 2023 € 3.649,00. Diese 
Angabe erfolgt im Anhang. 

Für die Vergütungen der übrigen Organe 
erfolgt keine Anhangsangabe, da die 
Angabe nach § 286 Abs. 4 HGB unter-
bleiben kann. 

2. 4BAufbau- und ablauforganisatori-
sche Grundlagen 

  

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des 
Unternehmens entsprechenden Orga-
nisationsplan, aus dem Organisations-
aufbau, Arbeitsbereiche und Zustän-
digkeiten / Weisungsbefugnisse er-
sichtlich sind, wird danach verfahren 
und erfolgt dessen regelmäßige Über-
prüfung? 

 Der Organisationsaufbau mit Arbeitsbe-
reichen ist in einem Organigramm fest-
gelegt. Zuständigkeiten und Weisungs-
befugnisse sind in der Betriebssatzung 
und Dienstanweisungen geregelt. 

Durch die Geschäftsführung erfolgt die 
laufende Überwachung der Prozesse. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass nicht nach dem Organisations-
plan verfahren wird?  

 Nein 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrun-
gen zur Korruptionsprävention ergrif-
fen und dokumentiert? 

 Es gilt die Dienstanweisung Anti-
Korruptionsrichtlinie nebst vier Anlagen 
der Stadt Kempten (Allgäu), die unmit-
telbar gemäß § 10, Abs. 2 der Eigenbe-
triebssatzung auch für den Eigenbetrieb 
anwendbar ist. 

Auftragsvergaben im Baubereich werden 
insbesondere durch die interne Rech-
nungsprüfung überwacht. Die Stand-
vergabe bei der Allgäuer Festwoche er-
folgt in einem Gremium. Der Werkaus-
schuss beschließt über Verträge beson-
derer Bedeutung. Einzelne Mitarbeiter 
sind hier nicht entscheidungsbefugt. 
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  (Feststellungen) 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Ar-
beitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere 
Auftragsvergabe und Auftragsabwick-
lung, Personalwesen, Kreditaufnahme 
und -gewährung)? Haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass diese nicht 
eingehalten werden? 

 Es gelten die zentralen Regelungen 
durch die Dienstanweisung zur VOB und 
die Vergabeordnung. Im Übrigen sind 
wesentliche Entscheidungsbefugnisse in 
der Betriebssatzung geregelt. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Doku-
mentation von Verträgen (z. B. Grund-
stücksverwaltung, EDV)? 

 Alle Verträge sind ordnungsgemäß im 
jeweiligen Sachbereich abgelegt. Die 
Datenhaltung zur Grundstückverwaltung 
obliegt zentral dem Amt für Wirtschafts-
förderung – Sachbereich Liegenschaf-
ten. EDV-Verträge sind beim Amt für In-
formations- und Kommunikationsservice, 
Arbeitsverträge im Personalamt ord-
nungsgemäß archiviert. 

  (Feststellungen) 

3. 5BPlanungswesen, Rechnungswesen, 
Informationssystem und Controlling 

  

a) Entspricht das Planungswesen - auch 
im Hinblick auf Planungshorizont und 
Fortschreibung der Daten sowie auf 
sachliche und zeitliche Zusammen-
hänge von Projekten - den Bedürfnis-
sen des Unternehmens? 

 Das Planungswesen entspricht den ge-
setzlichen Bestimmungen. Es erfolgt 
über den Wirtschaftsplan, der das fol-
gende Wirtschaftsjahr sowie vier weitere 
Wirtschaftsjahre beinhaltet. Geplante 
Maßnahmen und Änderungen werden im 
Wirtschaftsplan ausreichend dokumen-
tiert. 

b) Werden Planabweichungen systema-
tisch untersucht? 

 Mit § 12 Betriebssatzung ist eine Analy-
se von Planabweichungen durch die Ge-
schäftsführung geregelt. Wesentliche 
Abweichungen vom Plan werden von der 
Geschäftsleitung laufend analysiert. Der 
Oberbürgermeister wird unmittelbar in-
formiert. Dem Werkausschuss wurde im 
Rahmen des Halbjahresberichts in der 
Sitzung vom 10.07.2023 Bericht erstat-
tet. 
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c) Entspricht das Rechnungswesen ein-
schließlich der Kostenrechnung der 
Größe und den besonderen Anforde-
rungen des Unternehmens? 

 Das Rechnungswesen entspricht den 
gesetzlichen Anforderungen und ist auf 
die Größe des Unternehmens abge-
stimmt. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanz-
management, welches u. a. eine lau-
fende Liquiditätskontrolle und eine 
Kreditüberwachung gewährleistet? 

 Eine laufende Liquidationsüberwachung 
wird durch die kaufmännische Ge-
schäftsleitung gewährleistet. Eine Kre-
ditüberwachung entfällt. Der Eigenbe-
trieb hat weder Darlehen ausgereicht 
noch eigene Kreditaufnahmen vorge-
nommen. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement 
auch ein zentrales Cash-Management 
und haben sich Anhaltspunkte erge-
ben, dass die hierfür geltenden Rege-
lungen nicht eingehalten worden sind?  

 Das Cash-Management wird zentral 
durch die kaufmännische Geschäftslei-
tung gewährleistet. Es ergeben sich kei-
ne Anhaltspunkte, dass die geltenden 
Regelungen nicht eingehalten wurden. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte voll-
ständig und zeitnah in Rechnung ge-
stellt werden? Ist durch das bestehen-
de Mahnwesen gewährleistet, dass 
ausstehende Forderungen zeitnah und 
effektiv eingezogen werden?  

 Durch die Betriebsabläufe ist sicherge-
stellt, dass Rechnungsstellungen unmit-
telbar erfolgen. Das Mahnwesen ist ge-
regelt und stellt sicher, dass Forderun-
gen zeitnah und effektiv eingezogen 
werden. 

g) Entspricht das Controlling den Anfor-
derungen des Unternehmens / Kon-
zerns und umfasst es alle wesentli-
chen Unternehmens-/ Konzernberei-
che?  

 Das Controlling wird unmittelbar von der 
Geschäftsführung für alle Unterneh-
mensbereiche wahrgenommen und ent-
spricht den Anforderungen (Größe) des 
Unternehmens. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Be-
richtswesen eine Steuerung und/oder 
Überwachung der Tochterunterneh-
men und der Unternehmen, an denen 
eine wesentliche Beteiligung besteht? 

 Entfällt, da keine Tochter- bzw. Beteili-
gungsunternehmen vorliegen. 
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4. 6BRisikofrüherkennungssystem   

a) Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung 
nach Art und Umfang Frühwarnsignale 
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit 
deren Hilfe bestandsgefährdende Risi-
ken rechtzeitig erkannt werden kön-
nen? 

 Aufgrund fehlender eigener Rechtsper-
sönlichkeit (Sondervermögen der Stadt 
Kempten) besteht kein unmittelbares be-
standsgefährdendes Risiko. 

Die verbleibenden Risiken sind in einer 
Risikoanalyse definiert, bewertet, sowie 
mit Maßnahmen zu ihrer Früherkennung 
und Bewältigung angemessen abgesi-
chert. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und 
sind sie geeignet, ihren Zweck zu er-
füllen? Haben sich Anhaltspunkte er-
geben, dass die Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden? 

 Die Maßnahmen sind ausreichend. Es 
haben sich keine Anhaltspunkte erge-
ben, dass die Maßnahmen nicht einge-
halten werden. 

c) Sind die Maßnahmen ausreichend do-
kumentiert?  

 Die Risikoanalyse ist ausreichend do-
kumentiert. 

d) Werden diese Frühwarnsignale und 
Maßnahmen kontinuierlich und syste-
matisch mit dem aktuellen Geschäfts-
umfeld sowie mit den Geschäftspro-
zessen und Funktionen abgestimmt 
und angepasst? 

 Die Frühwarnsignale und -maßnahmen 
unterliegen einem ständigen Weiterent-
wicklungsprozess. Auf die Risikobewer-
tung wird Bezug genommen. Ergebnisse 
der 14-tägigen Jour fixe in den Betriebs-
bereichen sowie aus Besprechungen der 
Geschäftsführung garantieren eine kon-
tinuierliche Abstimmung, Schwachstel-
lenanalyse und entsprechende Maß-
nahmen zur Gegensteuerung. 

5. 7BFinanzinstrumente, andere Termin-
geschäfte, Optionen und Derivate 

  

a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung 
den Geschäftsumfang zum Einsatz 
von Finanzinstrumenten sowie von 
anderen Termingeschäften, Optionen 
und Derivaten festgelegt? Dazu ge-
hört: 

 Die Geschäftsleitung setzt lediglich kon-
servative Finanzinstrumente ein. Dazu 
gehören im Wirtschaftsjahr 2023 ein Gi-
rokonto sowie ein Geldmarktkonto.   

- Welche Produkte/Instrumente dür-
fen eingesetzt werden? 

  

- Mit welchen Partnern dürfen die 
Produkte/Instrumente bis zu wel-
chen Beträgen eingesetzt werden? 
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- Wie werden die Bewertungseinhei-
ten definiert und dokumentiert und 
in welchem Umfang dürfen offene 
Posten entstehen? 

  

- Sind die Hedge-Strategien be-
schrieben, z. B. ob bestimmte Stra-
tegien ausschließlich zulässig sind 
bzw. bestimmte Strategien nicht 
durchgeführt werden dürfen (z. B. 
antizipatives Hedging)? 

  

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken 
eingesetzt als zur Optimierung von 
Kreditkonditionen und zur Risikobe-
grenzung? 

 Entfällt – siehe oben. 

c) Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung ein 
dem Geschäftsumfang entsprechen-
des Instrumentarium zur Verfügung 
gestellt insbesondere in Bezug auf: 

 Entfällt – siehe oben. 

- Erfassung der Geschäfte 

- Beurteilung der Geschäfte zum 
Zweck der Risikoanalyse 

- Bewertung der Geschäfte zum 
Zweck der Rechnungslegung 

- Kontrolle der Geschäfte? 

  

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht 
der Risikoabsicherung (Hedging) die-
nende Derivatgeschäfte und werden 
Konsequenzen aufgrund der Risiko-
entwicklung gezogen? 

 Entfällt – siehe oben. 

e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung 
angemessene Arbeitsanweisungen er-
lassen? 

 Entfällt – siehe oben. 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der 
Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick 
auf die offenen Positionen, die Risiko-
lage und die ggf. zu bildenden Vorsor-
gen geregelt? 

 Entfällt – siehe oben. 
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  (Feststellungen) 

6. 8BInterne Revision   

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Un-
ternehmens / Konzerns entsprechende 
Interne Revision / Konzernrevision? 
Besteht diese als eigenständige Stelle 
oder wird diese Funktion durch eine 
andere Stelle (ggf. welche?) wahrge-
nommen? 

 Eine interne Revision ist nicht eingerich-
tet. Die Aufgaben werden in Teilen über 
die Aufgaben der städtischen Rech-
nungsprüfung wahrgenommen. Diese 
prüft sowohl auf der Basis gesetzlich 
vorgeschriebener Prüfungen, als auch 
fallweise. 

b) Wie ist die Anbindung der internen 
Revision/Konzernrevision im Unter-
nehmen/Konzern? Besteht bei ihrer 
Tätigkeit die Gefahr von Interessen-
konflikten? 

 Die Gefahr von Interessenskonflikten 
besteht nicht, da das Rechnungsprü-
fungsamt nicht weisungsgebunden und 
unabhängig von städtischen Organen ist. 
Es darf keine andere als die Prüfungstä-
tigkeit ausführen. 

c) Welches waren die wesentlichen Tä-
tigkeitsschwerpunkte der Internen Re-
vision / Konzernrevision im Geschäfts-
jahr? Wurde auch geprüft, ob wesent-
lich miteinander unvereinbare Funktio-
nen (z.B. Trennung von Anweisung 
und Vollzug) organisatorisch getrennt 
sind? Wann hat die interne Revision 
das letzte Mal über Korruptionspräven-
tion berichtet? Liegen hierüber schrift-
liche Revisionsberichte vor?  

 Wesentliche Prüfungsschwerpunkte wa-
ren Kassenprüfungen sowie stichpunkt-
artige Prüfungen nach Ermessen des 
Prüfers in verschiedenen Bereichen. 
Wesentlich miteinander unvereinbare 
Funktionen wurden nicht geprüft, liegen 
auch nicht vor. Die Korruptionspräventi-
on wurde nicht geprüft und deshalb auch 
nicht darüber berichtet. 

d) Hat die interne Revision ihre Schwer-
punkte mit dem Abschlussprüfer ab-
gestimmt? 

 Ja, es erfolgte eine Abstimmung mit dem 
städtischen Rechnungsprüfungsamt. 

e) Hat die interne Revision/ Konzernrevi-
sion bemerkenswerte Mängel aufge-
deckt und um welche handelt es sich? 

 Bezüglich der Feststellungen bei der 
Vergabe von Aufträgen durch das städti-
sche Rechnungsprüfungsamt wird auf 
die Erläuterungen unter Fragenkreis 9 a 
hingewiesen. 

f) Welche Konsequenzen werden aus 
den Feststellungen und Empfehlungen 
der internen Revision/Konzernrevision 
gezogen und wie kontrolliert die inter-
ne Revision/Konzernrevision die Um-
setzung ihrer Empfehlungen? 

 
Keine 
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B. 1BOrdnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führungstätigkeit 

  

7. 9BÜbereinstimmung der Rechtsge-
schäfte und Maßnahmen mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, 
Geschäftsanweisung und binden-
den Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans 

  

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die vorherige Zustimmung des 
Überwachungsorgans zu zustim-
mungspflichtigen Rechtsgeschäften 
und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist?  

 Nein 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an 
Mitglieder der Geschäftsleitung oder 
des Überwachungsorgans die Zu-
stimmung des Überwachungsorgans 
eingeholt?  

 Im Wirtschaftsjahr 2023 erfolgte keine 
Kreditgewährung. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass anstelle zustimmungsbedürftiger 
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als 
zustimmungsbedürftig behandelte 
Maßnahmen vorgenommen worden 
sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnah-
men)? 

 Nein 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Geschäfte und Maßnahmen 
nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und 
bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 

 Nein 

8. 10BDurchführung von Investitionen   

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, 
Beteiligungen, sonstige Finanzanla-
gen, immaterielle Anlagewerte und 
Vorräte) angemessen geplant und vor 
Realisierung auf Rentabilität / Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Ri-
siken geprüft?  

 Alle geplanten Investitionen wurden 
sorgfältig geplant, im Wirtschaftsplan 
dargestellt und erläutert und im Werk-
ausschuss beraten und beschlossen. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Unterlagen / Erhebungen zur 
Preisermittlung nicht ausreichend wa-
ren, um ein Urteil über die Angemes-
senheit des Preises zu ermöglichen 
(z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung 
von Grundstücken oder Beteiligun-
gen)? 

 Nein 

c) Werden Durchführung, Budgetierung 
und Veränderungen von Investitionen 
laufend überwacht und Abweichungen 
untersucht?  

 Die Durchführung und Budgetierung 
werden unmittelbar in den Fachberei-
chen und von der Geschäftsleitung 
überwacht. Bei der Baumaßnahme „Um-
bau, Modernisierung und Instandsetzung 
Kornhaus“ erfolgt die Überwachung im 
direkten Kontakt mit dem städtischen 
Amt für Gebäudewirtschaft. Abweichun-
gen bei der Kostenentwicklung und den 
Bauzeiten gibt es aufgrund der momen-
tanen konjunkturellen Situation, Auslas-
tung der Handwerksbetriebe und Lie-
ferengpässen auch im Hinblick auf die 
besonderen Herausforderungen des 
Denkmalschutzes. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen In-
vestitionen wesentliche Überschrei-
tungen ergeben? Wenn ja, in welcher 
Höhe und aus welchen Gründen?  

 Für die Gesamt-Baumaßnahme „Umbau, 
Modernisierung und Instandsetzung 
Kornhaus“ ergab sich eine neue Kosten-
prognose € 25,65 Mio. brutto. Die Grün-
de sind im Wesentlichen zurückzuführen 
auf marode Dachteile, Dachstatik, Siche-
rung Traufgesims, aufwändige Rissesa-
nierung an Außenfassade und Mauer-
werk sowie umfangreiche Brandschutz-
maßnahmen im Bestand im Zuge von 
Bauteilöffnungen. Es wurde außerdem 
ein Wetterschutzdach aufgebracht, um 
die Arbeiten am geöffneten Dach und in 
den unteren Etagen über die Wintermo-
nate fortführen zu können. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass Leasing- oder vergleichbare Ver-
träge nach Ausschöpfung der Kreditli-
nien abgeschlossen wurden? 

 Es wurden keine derartigen Verträge 
abgeschlossen. 

9. 11BVergaberegelungen   

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeu-
tige Verstöße gegen Vergaberegelun-
gen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-
Regelungen) ergeben?  

 Nein 
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den 
Vergaberegelungen unterliegen, Kon-
kurrenzangebote (z.B. auch für Kapi-
talaufnahmen und Geldanlagen) ein-
geholt? 

 Grundsätzlich ja. 

10. 12BBerichterstattung an das Überwa-
chungsorgan 

  

a) Wird dem Überwachungsorgan regel-
mäßig Bericht erstattet? 

 Ja. Dem Oberbürgermeister wird im Be-
darfsfall unmittelbar Bericht erstattet. 
Dem Werkausschuss entsprechend der 
Betriebssatzung halbjährlich. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutref-
fenden Einblick in die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens / Konzerns 
und in die wichtigsten Unternehmens-/ 
Konzernbereiche? 

 Ja 

c) Wurde das Überwachungsorgan über 
wesentliche Vorgänge zeitnah unter-
richtet? Liegen insbesondere unge-
wöhnliche, risikoreiche oder nicht ord-
nungsgemäß abgewickelte Geschäfts-
vorfälle sowie erkennbare Fehldisposi-
tionen und wesentliche Unterlassun-
gen vor und wurde hierüber berichtet? 

 Die Unterrichtung erfolgte angemessen 
und zeitnah. Besondere Geschäftsvorfäl-
le wie oben beschrieben lagen nicht vor. 

d) Zu welchen Themen hat die Ge-
schäfts-/Konzernleitung dem Überwa-
chungsorgan auf dessen besonderen 
Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

 Es wurden vom Werkausschuss keine 
besonderen Berichte angefordert. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Berichterstattung (z. B. nach 
§ 90 AktG oder unternehmensinternen 
Vorschriften) nicht in allen Fällen aus-
reichend war? 

 Nein 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wur-
de ein angemessener Selbstbehalt 
vereinbart? Wurden Inhalt und Kondi-
tionen der D&O-Versicherung mit dem 
Überwachungsorgan erörtert? 

 Für die Geschäftsführung besteht keine 
D&O-Versicherung. Die Geschäftsfüh-
rung ist über die Vermögenseigenscha-
denversicherung der Stadt Kempten 
(Allgäu) mitversichert. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglie-
der der Geschäftsleitung oder des 
Überwachungsorgans gemeldet wur-
den, ist dies unverzüglich dem Über-
wachungsorgan offengelegt worden? 

 Interessenskonflikte bestanden nicht. 
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C. 2BVermögens- und Finanzlage   

11. 13BUngewöhnliche Bilanzposten und 
stille Reserven? 

  

a) Besteht in wesentlichem Umfang of-
fenkundig nicht betriebsnotwendiges 
Vermögen? 

 Nein 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder 
niedrig? 

 Nein. Die Bestände sind von unterge-
ordneter Bedeutung. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Vermögenslage durch im 
Vergleich zu den bilanziellen Werten 
erheblich höhere oder niedrigere Ver-
kehrswerte der Vermögensgegenstän-
de wesentlich beeinflusst wird?  

 Soweit am Markt realisierbar, können bei 
den Grundstücken der Allgäuhalle und 
des Kornhauses stille Reserven vorhan-
den sein. 

12. 14BFinanzierung   

a) Wie setzt sich Kapitalstruktur nach in-
ternen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am 
Abschlussstichtag bestehenden we-
sentlichen Investitionsverpflichtungen 
finanziert werden.  

 Die Eigenkapital-Quote beträgt rd. 97%. 
Das Fremdkapital ist von untergeordne-
ter Bedeutung. Wesentliche Investitions- 
bzw. Zahlungsverpflichtungen werden 
durch Zuschüsse der Stadt Kempten fi-
nanziert. 

 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns 
zu beurteilen, insbesondere hinsicht-
lich der Kreditaufnahmen wesentlicher 
Konzerngesellschaften? 

 Nicht zutreffend. 

c) In welchem Umfang hat das Unter-
nehmen Finanz-/Fördermittel ein-
schließlich Garantien der öffentlichen 
Hand erhalten? Haben sich Anhalts-
punkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Aufla-
gen des Mittelgebers nicht beachtet 
wurden?  

 Der Eigenbetrieb hat im Geschäftsjahr 
insgesamt € 6.170.200,00 (Investitions-
zuschuss) Finanzmittel der Stadt Kemp-
ten im Rahmen der Liquiditätssicherung 
erhalten. Hiermit waren keine Auflagen 
verbunden. 
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13. 15BEigenkapitalausstattung und Ge-
winnverwendung 

  

a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf-
grund einer evtl. zu niedrigen Eigen-
kapitalausstattung? 

 Nein 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag 
(Ausschüttungspolitik, Rücklagenbil-
dung) mit der wirtschaftlichen Lage 
des Unternehmens vereinbar? 

 Nicht zutreffend, da im Geschäftsjahr 
2023 Fehlbetrag ausgewiesen. 
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14. 16BRentabilität/Wirtschaftlichkeit   

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ 
Konzernunternehmen zusammen? 

   

 Ergebnisse  Ergebnisse unter 

 ohne Berücksichtigung  Berücksichtigung 

 des allgemeinen Allgemeiner des allgemeinen 

 Ertragszuschusses Ertragszuschuss Ertragszuschusses 

    

    

 Allgäuer    

 Festwoche -1.537.859,03 € 314.274,00 € -1.223.585,03 € 

 Kornhaus -440.322,74 € 607.596,40 € 167.273,66 € 

 Allgäuhalle 180.849,70 € -20.951,60 € 159.898,10 € 

 Markthalle -95.403,92 € 0,00 € - 95.403,92 € 

 Residenz -40.418,69 € 20.951,60 € - 19.467,09 € 

 Weihnachtsmarkt -127.737,91 € 73.330,60 € - 54.407,31 € 

 Wochenmarkt 1.808,88 € 20.951,60 € 22.760,48 € 

 Händler/Jahrmarkt -45.696,29 € 31.427,40 € - 14.268,89 € 

 - 2.104.780,00 € 1.047.580,00 € - 1.057.200,00 € 
 

 

 
 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend 
von einmaligen Vorgängen geprägt? 

 Nein. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass wesentliche Kredit- oder andere 
Leistungsbeziehungen zwischen Kon-
zerngesellschaften bzw. mit den Ge-
sellschaftern eindeutig zu unange-
messenen Konditionen vorgenommen 
werden? 

 Nein 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- 
und preisrechtlich erwirtschaftet? 

 Nicht zutreffend. 
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15. 17BVerlustbringende Geschäfte und ih-
re Ursachen 

  

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, 
die für die Vermögens- und Ertragsla-
ge von Bedeutung waren, und was 
waren die Ursachen der Verluste? 

 Die Veranstaltungshäuser weisen insbe-
sondere aufgrund laufender Konzepti-
onsentwicklungen oder Sanierungsmaß-
nahmen Verluste aus. Auch hier ist in 
den folgenden Jahren mit Unwägbarkei-
ten und Kostensteigerungen zu rechnen. 

Die von den politischen Gremien gefor-
derte Attraktivitätssteigerung des Weih-
nachtsmarkes wird in den nächsten Jah-
ren zu Mehraufwendungen führen. Kaum 
kalkulierbar sind in diesem Zusammen-
hang die Auswirkungen der aktuellen 
Energiekrise, und deren wirtschaftliche 
Effekte; eine Ergebnisverbesserung ist in 
kleinen Schritten zu erwarten. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, 
um die Verluste zu begrenzen, und um 
welche Maßnahmen handelt es sich? 

 Die Kalkulation von Tarifen und Gebüh-
ren für Veranstaltungen werden aktuell 
überarbeitet und angepasst. 

16. 18BUrsachen des Jahresfehlbetrages 
und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Ertragslage 

  

a) Was sind die Ursachen des Jahres-
fehlbetrages? 

 Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit 
(insbesondere Sanierung und Verwal-
tung von Veranstaltungshäusern bzw. 
kulturellen Begegnungsstätten der Stadt 
Kempten) ergeben sich teilweise Verlus-
te.  

b) Welche Maßnahmen wurden eingelei-
tet bzw. sind beabsichtigt, um die Er-
tragslage des Unternehmens zu ver-
bessern? 

 Kontinuierliche Anpassung des Ange-
bots an die Wünsche der Besu-
cher/Kunden, Anpassung der Preise und 
zumutbare Kostensenkungsmaßnahmen 
unter Berücksichtigung der schwierigen 
Rahmenbedingungen.  
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